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Finanzordnung 
des Heimatvereins Gadsdorf e. V. 

 
 

1. Jährlich wird durch den Vorstand ein Haushaltsplan erarbeitet und 

auf der ersten Mitgliederversammlung des Jahres durch die 

Mitglieder beschlossen. 

 

2. Festlegungen zu den Finanzausgaben: 

• der Vorsitzende entscheidet bis 100,00 €, 

• der Vorstand entscheidet bis 500,00 €, 

• die Mitgliederversammlung entscheidet über 500,00 €. 

 

3. Der Bestand der Handkasse beim Kassenwart beträgt maximal 

150,00 €. 

 

4. Die Beitragssätze betragen 

• für Mitglieder, die im Beitragsmonat aus selbständiger und 

nicht selbständiger Arbeit Einkünfte erzielen 5,00 € / Monat; 

Ehepaare/Lebensgemeinschaften 8,00 € / Monat, 

• für alle anderen Mitglieder 3,00 €/Monat (Rentner, 

Arbeitslose, Auszubildende, andere besondere Fälle); 

Ehepaare/Lebensgemeinschaften 5,00 € / Monat, 

 

5. Zahlungsweisen 

• Barzahlung beim Kassenwart, 

• Überweisung (Kreditinstitut), 

• Lastschriftverfahren. 
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6. Fahrkostenabrechnung 

• Fahrkostenpauschale pro km 0,26 € 

(Vereinsorganisationsfahrten) 

 

7. Kostenrückerstattung: 

• Büromaterialien, 

• Telefonpauschale jährlich, 

• Postgebühren, 

• Zeitschriften u. a. 

 

8. Auszeichnungen, Prämien, Anerkennungen u. a.: 

• Ausgaben in Höhe bis 50,00 € der Vorsitzende, 

• Ausgaben in Höhe bis 125,00 € der Vorstand, 

• Ausgaben über 125,00 € die Mitgliederversammlung. 

 

 

 

 

 

Gadsdorf, den 30.06.2003 

 

gezeichnet        gezeichnet  

Günter Welke       Renate Zernick 
Vorsitzender       Kassenwart 


	Günter Welke       Renate Zernick

